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Regierungsrat

Medienmitteilungen

Jahresziele 2016 des Regierungsrats
Der Regierungsrat hat die Jahresziele für das Jahr 2016 verabschiedet. Gleichzeitig 
hat er anhand der letztjährigen Jahresziele die Erfolgskontrolle 2015 vorgenommen. 
Die Jahresziele sind abgestimmt auf das Regierungsprogramm 2012 bis 2016. 

Im Jahr 2016 will der Regierungsrat wie schon im Vorjahr die prioritären Projekte 
zielführend vorantreiben, sodass Uri seine Stärken weiter entfaltet. Als prioritäre 
Projekte erachtet der Regierungsrat den Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri, 
die Etablierung und Positionierung des Entwicklungsschwerpunkts im Urner Tal-
boden (ESP UT), die Umsetzung des regionalen Verkehrskonzepts rGVK (inkl. 
West-Ost-Verbindung), die Realisierung und Weiterentwicklung der Umsetzungs-
programme zur Neuen Regionalpolitik Uri und San Gottardo (inkl. Skiinfrastruktu-
ren Andermatt-Sedrun), die Begleitung des Tourismusresorts in Andermatt, die 
Unterstützung von Gemeindereformen und die Vorbereitung auf die Sanierung des 
Gotthardstrassentunnels. Der Regierungsrat will die Investitionen und deren Pla-
nung gezielt und wirksam auf diese Vorhaben ausrichten. Generell bekennt sich 
der Regierungsrat zum Leitsatz «Wir sind und handeln lösungsorientiert, nicht pro-
blemorientiert». Er will 2016 die laufende Überprüfung der Staatsaufgaben ab-
schliessen und erste Massnahmen einleiten. Uri soll als kompetenter, starker und 
zuverlässiger Partner wahrgenommen werden. 

In der Jahresplanung werden zudem die Hauptziele der Direktionen aufgeführt, also 
jene, die sich der Regierungsrat in seinem Regierungsprogramm gesetzt oder ergän-
zend dazu beschlossen hat. Zudem sollen diese Ziele möglichst messbar sein. Zu 
den Hauptzielen kommen die laufenden Arbeiten hinzu, die die Schwerpunktziele 
ständig begleiten. Der Regierungsrat verzichtet darauf, die mit den Jahreszielen ver-
bundenen Massnahmen im Einzelnen zu erwähnen. Die Jahresziele 2016 und die 
Erfolgskontrolle 2015 sind im Internet unter www.ur.ch (Startseite beachten) publiziert.

Gratulation zum Dienstjubiläum
Paul Walker, Root, Leiter der Koordinationsstelle für Baueingaben sowie der Fach-
stelle für Bauten ausserhalb der Bauzone beim Amt für Raumentwicklung, ist am 
1. Februar 1991 in die Kantonsverwaltung eingetreten und erfüllt somit am 31. Ja-
nuar 2016 das 25. Dienstjahr. Der Regierungsrat benützt die Gelegenheit, Paul 
Walker zum Dienstjubiläum zu gratulieren und dankt ihm für seine geleistete Arbeit 
im Dienste des Kantons Uri.

Altdorf, 12. Januar 2016		  Im Auftrag des Regierungsrats 
				    Standeskanzlei Uri
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Direktionen

Bildungs- und Kulturdirektion

Medienmitteilung

Angepasster Berufsauftrag für die Lehrpersonen der Volksschulen
Auf den 1. August 2016 tritt das überarbeitete Reglement über den beruflichen Auf-
trag der Lehrpersonen an der Volksschule (Amtsauftrag) in Kraft. Die Lehrpersonen 
üben einen vielfältigen Beruf mit unterschiedlichen Tätigkeiten aus. Der berufliche 
Auftrag umschreibt die vier Arbeitsfelder «Unterricht und Klasse», «Lernende», 
«Schule» und «Lehrperson» und die zeitliche Verteilung der Arbeiten über ein 
Schuljahr. Der Berufsauftrag legt fest, wie viel Arbeitszeit die Lehrpersonen für die 
einzelnen Aufgaben in etwa aufwenden müssen. In einer Broschüre wird das Reg-
lement konkretisiert. Sie soll den Schulbehörden, den Schulleitungen und den 
Lehrpersonen eine Hilfestellung zur Umsetzung des beruflichen Auftrags im schu-
lischen Alltag bieten. 

Berufsauftrag
Die Arbeit der Lehrpersonen umfasst viele verschiedene Tätigkeiten und Arbeiten. 
Die Haupttätigkeit umfasst Unterrichten, Fördern und Erziehen, aber auch Beraten, 
Begleiten und Beurteilen der Schülerinnen und Schüler. Elternarbeit, Zusammen-
arbeit im Team und mit Behörden, Erledigen von administrativen Arbeiten, Über-
nahme von zusätzlichen Aufgaben an der Schule zählen ebenso zu den Arbeiten. 
Lehrpersonen müssen auch ausserhalb der Unterrichtszeit im Schulhaus anwe-
send sein. Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen wissen, welche Tätigkeiten und 
Aufgaben zu ihrem Auftrag gehören und welche nicht, aber auch, wie viel Arbeits-
zeit sie für die einzelnen Aufgaben in etwa aufwenden müssen. Dies wird mit dem 
Berufsauftrag definiert. 

Die Schule steht in stetiger Entwicklung. Der Berufsauftrag muss deshalb von Zeit 
zu Zeit überprüft und an die aktuellen Erfordernisse der Praxis angepasst werden. 
Der Erziehungsrat hat gestützt auf die Arbeit einer Projektgruppe und die Ver-
nehmlassungsantworten den bestehenden Berufsauftrag leicht angepasst. Für 
das Arbeitsfeld Unterricht sollen etwas mehr Zeitanteile zur Verfügung stehen. Im 
Gegenzug soll das Arbeitsfeld Schule leicht reduziert werden. Die einzelnen 
Arbeitsfelder wurden präzisiert und stichwortartig umschrieben. 

Der Erziehungsrat hat an der Sitzung vom 17. Juni 2015 das überarbeitete Regle-
ment über den beruflichen Auftrag der Lehrpersonen an der Volksschule (Amtsauf-
trag) beschlossen. Es löst das geltende Reglement über den beruflichen Auftrag 
der Lehrpersonen an der Volksschule in der Fassung vom 11. Januar 2006 ab und 
tritt auf den 1. August 2016 in Kraft.
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Das Wichtigste in Kürze
Der Kernauftrag setzt sich aus folgenden vier Arbeitsfeldern und Zeitanteilen zu-
sammen, die als Richtwerte zu betrachten sind:
n	Arbeitsfeld «Unterricht und Klasse» (85 Prozent)
	� Dazu zählen: Unterrichten, Fördern und Erziehen, Vorbereiten, Weiterentwickeln 

des Unterrichts, Zusammenarbeit in Unterrichtsteams u.a.
n	Arbeitsfeld «Lernende» (5 Prozent)
	� Dazu zählen: Beraten, Begleiten und Beurteilen der Schülerinnen und Schüler, 

Zusammenarbeit mit Eltern, Schuldiensten und Behörden, u.a.
n 	Arbeitsfeld «Schule» (5 Prozent)
	� Dazu zählen: Gestalten und Organisieren; Entwickeln und Evaluieren der eige-

nen Schule u.a.
n 	Arbeitsfeld «Lehrperson» (5 Prozent)
	� Dazu zählen: Reflektieren der eigenen Tätigkeit; sich individuell weiterbildens 

u.a.

Lehrpersonen müssen auch ausserhalb der Unterrichtszeit im Schulhaus anwe-
send sein. Der Berufsauftrag legt fest, dass diese zusätzliche Anwesenheit maxi-
mal 120 Stunden pro Jahr betragen darf. 

Broschüre
Die Broschüre ist eine Hilfestellung zur Umsetzung des beruflichen Auftrags im 
schulischen Alltag für Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen. Im ers-
ten Teil werden Grundlagen und verbindliche Regelungen aufgeführt. Der zweite 
Teil widmet sich der konkreten Umsetzung des Berufsauftrags. Es werden Hinwei-
se gegeben für den Umgang mit zeitlichen Richtwerten, teilzeitlich angestellten 
Lehrpersonen, Ressourcen für verschiedene Funktionen und Aufgaben, die Hand-
habung von Spezialaufgaben, verpflichtende Anwesenheit im Schulhaus, das Er-
fassen der Arbeitszeit und die Zusammenarbeit in der Schule.

Download: 
Reglement über den beruflichen Auftrag der Lehrpersonen an der Volksschule und 
Broschüre zum Berufsauftrag www.ur.ch  (Verwaltung – Publikationen – Filter: Be-
rufsauftrag)

Auskunft ab 9.00 Uhr: 
Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor, Telefon 041 875 22 55
Beat Spitzer, Vorsteher Amt für Volksschulen, Telefon 041 875 20 93

Altdorf, 15. Januar 2016	 Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

Medienmitteilung

Massnahmen zur Gesundheitsförderung in Uri
Im November 2015 hat der Regierungsrat der Weiterführung von zwei wichtigen 
kantonalen Gesundheitsförderungsprogrammen zugestimmt. Es sind dies das Ak-
tionsprogramm «Ernährung und Bewegung» sowie das Schwerpunktprogramm 
«Psychische Gesundheit». Das Aktionsprogramm «Ernährung und Bewegung» will 
der zunehmenden Problematik des Übergewichts entgegenwirken und setzt sich 
dafür ein, dass sich Kinder und Jugendliche in Uri gesund ernähren und ausrei-
chend bewegen. Das Schwerpunktprogramm «Psychische Gesundheit» beinhaltet 
hauptsächlich die Umsetzung der Kampagne «10 Schritte für die psychische Ge-
sundheit». Beide Programme werden von der Fachstelle Gesundheitsförderung Uri 
im Auftrag der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion geleitet.

Aktionsprogramm «Ernährung und Bewegung»
Die Zahl übergewichtiger Menschen in unserer Gesellschaft nimmt weiterhin zu. 
Chronische Krankheiten, die durch Übergewicht vermehrt auftreten, sind insbe-
sondere Herzkreislaufkrankheiten, Diabetes und verschiedene Krebsarten. Auf-
grund der zunehmenden Fettleibigkeit (Adipositas) wird auch bei Kindern und Ju-
gendlichen vermehrt schon Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Dies hat die Stiftung 
Gesundheitsförderung Schweiz veranlasst, 2007 eine langfristige nationale Kam-
pagne zum Thema «Gesundes Körpergewicht» zu starten. Einen wichtigen Be-
standteil dieser Kampagne bilden die kantonalen Aktionsprogramme, die inzwi-
schen von 20 Kantonen umgesetzt werden.

Auch der Kanton Uri beteiligt sich an den schweizweit laufenden Bemühungen für 
ein gesundes Körpergewicht und hat das Aktionsprogramm im Jahr 2008 lanciert. 
Das Aktionsprogramm wurde auf Urner Verhältnisse angepasst. Seitdem wurden 
bereits zwei vierjährige Programmphasen durchgeführt (2008 bis 2011 und 2012 
bis 2015). Der Regierungsrat hat nun entschieden, die bestehenden Projekte und 
Massnahmen für weitere vier Jahre (2016 bis 2019) fortzusetzen. Es gilt dabei, Be-
währtes weiterzuführen und nachhaltig zu festigen.

Das Aktionsprogramm beinhaltet hauptsächlich Projekte im Bereich Ernährung 
und Bewegung für Kinder und Jugendliche. Dabei werden insbesondere «Kinder 
im Alter zwischen 0 und 6 Jahren» sowie deren Betreuungspersonen angespro-
chen. Das Programm setzt bei den Kindern an, weil Ernährungs- und Bewegungs-
gewohnheiten schon von klein an erlernt werden und da noch am besten positiv 
beeinflusst werden können.

Gesundheitsdirektorin Barbara Bär betont: «In Uri werden ausschliesslich erprobte 
Projekte, die auch in anderen Kantonen zur Anwendung kommen, umgesetzt. Da-



Administrativer Teil� 105

mit kann mit den vorhandenen Ressourcen das Maximum erreicht werden.» Das 
Aktionsprogramm «Ernährung und Bewegung» löst für die vier Jahre 2016 bis 2019 
Kosten von insgesamt 535 000 Franken aus. Davon übernimmt die Stiftung Ge-
sundheitsförderung Schweiz 200 000 Franken; die restlichen Kosten übernimmt 
der Kanton. Das Aktionsprogramm wird durch die Fachstelle Gesundheitsförde-
rung Uri geleitet. Sie hat die Aufgabe, die im Aktionsprogramm enthaltenen Projek-
te und Interventionen zusammen mit den lokalen Partnern umzusetzen.

Schwerpunktprogramm «Psychische Gesundheit»
«Psychische Störungen sind weitverbreitet und zählen zu den häufigsten Erkran-
kungen überhaupt», erklärt Gesundheitsdirektorin Barbara Bär. «Zudem wird in Uri 
nach wie vor wenig über die psychische Gesundheit und über psychische Erkran-
kungen gesprochen. Viele psychisch erkrankte Urnerinnen und Urner nehmen pro-
fessionelle Hilfe erst zu einem späten Zeitpunkt in Anspruch. Daher hat der Kanton 
die Fachstelle Gesundheitsförderung Uri beauftragt, das Schwerpunktprogramm 
‹Psychische Gesundheit› weiterzuführen.»

Das kantonale Schwerpunktprogramm «Psychische Gesundheit» wird seit 2012 
von der Fachstelle Gesundheitsförderung Uri umgesetzt. Der Regierungsrat hat 
einer Verlängerung des Programms für das Jahr 2016 zugestimmt. Das Programm 
beinhaltet folgende vier hauptsächlichen Zielsetzungen:
n �Die Urner Bevölkerung erhält Informationen und Ratschläge, wie die psychische 

Gesundheit erhalten und verbessert werden kann.
n �Die psychische Gesundheit der Urner Bevölkerung wird durch Interventionen 

gezielt gefördert.
n �In der Bevölkerung wird über psychische Gesundheit und psychische Krankhei-

ten offener geredet. Die vorhandenen Hilfsangebote bei psychischen Schwierig-
keiten sind bekannt.

n Die Selbsthilfe wird gefördert.

Das Schwerpunktprogramm «Psychische Gesundheit» erhält keine finanzielle 
Unterstützung durch die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz und wird somit 
vollständig vom Kanton finanziert (50 000 Franken pro Jahr). Voraussichtlich kön-
nen ab 2017 kantonale Programme im Bereich der psychischen Gesundheit mit 
Unterstützung des Bundes und der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz rech-
nen. Zusätzlich soll daher ein mehrjähriges Folgeprogramm ab 2017 entsprechend 
den nationalen Rahmendbedingungen ausgearbeitet werden.

Aktionsprogramm «Ernährung und Bewegung»: Projekte in Uri
«Purzelbaum – bewegter Kindergarten», «Femmes-Tische», «Midnight Point Uri», 
«Miges Balù» und «Znünibox» sind Bezeichnungen für Projekte, die alle im Rahmen 
des Aktionsprogramms in Uri lanciert worden sind. Dieses Aktionsprogramm geht 
nun in die dritte Runde. Die bisherigen Aktivitäten und Projekte werden somit bis 
Ende 2019 weitergeführt und gefestigt. Die detaillierten Inhalte des Aktionspro-



106� Administrativer Teil

gramms 2016 bis 2019 können im Internet unter www.gesundheitsfoerderung-uri.
ch abgerufen werden.

Schwerpunktprogramm «Psychische Gesundheit»: Projekte in Uri
Zentraler Bestandteil des Schwerpunktprogramms ist die Kampagne «10 Schritte 
für die psychische Gesundheit». Die «10-Schritte-Kampagne» informiert und sensi-
bilisiert die Urner Bevölkerung zu verschiedenen Aspekten der psychischen Ge-
sundheit.

Zudem bietet die Website www.psychische-gesundheit-uri.ch zusätzliche Informa-
tionen sowie regelmässige Newsbeiträge zum Thema. Sind Sie interessiert am The-
ma, oder möchten Sie die Kampagne aktiv unterstützen? Dann abonnieren Sie den 
Newsletter, oder werden Sie Partner. Weitere Massnahmen innerhalb des Pro-
gramms richten sich an Schulkinder, Erwerbstätige, Personen mit Migrationshinter-
grund sowie Kinder psychisch belasteter Eltern.

Altdorf, 14. Januar 2016 			   Gesundheits-, Sozial- 
					     und Umweltdirektion Uri

Sicherheitsdirektion

Verfügung Administrativmassnahmen

Eröffnung einer Administrativmassnahmen-Verfügung
Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr hat im Administrativverfahren gemäss 
Art. 45 Abs. 1 VZV (SR 741.51) und Art. 16 SVG (SR 741.01) gegen

Pereira de Sousa Saavedra Ewidson, geboren am 1. Januar 1977, von Brasilien, 
letzte bekannte Adresse IT-20090 Segrate, Via Dante Alighieri 5, zurzeit unbekann-
ten Aufenthaltes, eine Verfügung erlassen.

Diese Verfügung liegt beim Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Gotthardstrasse 
77a, 6460 Altdorf, zur Abholung bereit.

Mit dieser Publikation gilt die Verfügung als zugestellt (Art. 21 Abs. 6 der Verord-
nung über die Verwaltungsrechtspflege [VRPV]; RB 2.2345).

Altdorf, 22. Januar 2016	 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr
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Verfügung Administrativmassnahmen

Eröffnung einer Administrativmassnahmen-Verfügung
Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr hat im Administrativverfahren gemäss 
Art. 27 VZV (SR 741.51) und Art. 16 Abs. 1 SVG (SR 741.01) gegen

Gilgen Daniel, geboren am 17. August 1945, von Rüeggisberg, letzte bekannte 
Adresse 6460 Altdorf, Schmiedgasse, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, eine Ver-
fügung erlassen.

Diese Verfügung liegt beim Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Gotthardstrasse 
77a, 6460 Altdorf, zur Abholung bereit.

Mit dieser Publikation gilt die Verfügung als zugestellt (Art. 21 Abs. 6 der Verord-
nung über die Verwaltungsrechtspflege [VRPV]; RB 2.2345).

Altdorf, 22. Januar 2016	 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Gemeinden

Testamentseröffnung

Am 1. Oktober 2015 ist in Schattdorf UR gestorben: Herr Pierre Brand (genannt 
Peter), geboren am 19. Juli 1948, ledig, von Bürglen UR, wohnhaft gewesen in 6467 
Schattdorf, Dorfstrasse 63.

Die gesetzlichen Erben sind der Behörde nicht bekannt. Im Sinne von Art. 555 ZGB, 
Art. 558 ZGB und Art. 64 Abs. 2 EG/ZGB wird den unbekannten Erben hiermit an-
gezeigt, dass der Erblasser über seinen Nachlass in vollem Umfang letztwillig verfügt 
hat. Personen, welche sich über ihre Erbberechtigung unter Vorlage von Beweis-
mitteln ausweisen können, sind berechtigt, innerhalb Monatsfrist seit erstmaliger 
Erscheinung dieser Mitteilung (22. Januar 2016) bei der unterzeichneten Amtsstelle 
Einsicht in die letztwillige Verfügung des Erblassers zu nehmen oder eine Abschrift 
davon zu verlangen.

Die gesetzlichen Erben werden darauf aufmerksam gemacht, dass die letztwillige 
Verfügung vollstreckt wird, sofern deren Berechtigung innert der oben angegebenen 
Frist nicht ausdrücklich bestritten wird.

Schattdorf, 22. Januar 2016	 Gemeinderat Schattdorf



Eigentumsübertragungen

Gemäss Artikel 970a des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210) werden fol-
gende Eigentumsübertragungen veröffentlicht: 

Altdorf
Grundstück Nr.: M5075.1201, Autoabstellplatz Nr. 24, 1⁄49 Miteigentum an Nr. 
158.1201

Veräusserin: 
Evangelisch-Reformierte Landeskirche Uri, 6460 Altdorf

Erwerber: 
Orsingher Guido, Niederrieden 42, 6463 Bürglen

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
29. Mai 1992

Altdorf
Grundstück Nr.: S5920.1201, Sonderrecht an der 41⁄2-Zimmer-Wohnung im Erd-
geschoss und Nebenraum (rot), 336⁄1000 Miteigentum an Nr. 2828.1201; Grundstück 
Nr.: S5921.1201, Sonderrecht an der 31⁄2-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss 
und Nebenraum (grün), 267⁄1000 Miteigentum an Nr. 2828.1201; Grundstück Nr.: 
S5922.1201, Sonderrecht an der 41⁄2-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss und 
Dachgeschoss und Nebenraum (blau), 397⁄1000 Miteigentum an Nr. 2828.1201; 
Grundstück Nr.: M5953.1201, Autoabstellplatz Nr. 31, 1⁄42 Miteigentum an Nr. 
D2836.1201; Grundstück Nr.: M5954.1201, Autoabstellplatz Nr. 32, 1⁄42 Miteigentum 
an Nr. D2836.1201; Grundstück Nr.: M5955.1201, Autoabstellplatz Nr. 33, 1⁄42 Mit-
eigentum an Nr. D2836.1201; Grundstück Nr.: M5956.1201, Autoabstellplatz Nr. 34, 
1⁄42 Miteigentum an Nr. D2836.1201

Veräusserin: 
TMA Immobilien AG, Hellgasse 23, 6460 Altdorf

Erwerber: 
Müller-Bossard Roland Christian, Furrersgrund 9, 6460 Altdorf UR

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
18. Dezember 2013, 4. November 2015

Altdorf
Grundstück Nr.: 338.1201, 614 m2, Plan Nr. 17, Mühlematt, Gebäude Vers.Nr. 1163, 
Hellgasse 60, Gebäude Vers.Nr. 464, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, 
Strasse, Weg
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Veräusserin: 
Arnold-Gisler Anna Rosa, Rosenbergweg 8, 6460 Altdorf

Erwerber: 
Schuler-Schürpf Martin und Claudia Rosa, Dätwylerstrasse 12, 6460 Altdorf

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
9. Dezember 2001, 22. November 2002

Altdorf
Grundstück Nr.: 283.1201, 871 m2, Plan Nr. 16, Blumenfeld, Gebäude Vers.Nr. 969, 
Pfistergasse 7, Gebäude Vers.Nr. 971, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, 1⁄2 
Miteigentumsanteil

Veräusserer: 
Erben des Gervasini-Valsecchi Jean Cesare

Erwerber: 
Gervasini-Rey Marco Luigi Cesare, Brüöl 10, 6430 Schwyz

Eigentumserwerb durch die Veräusserer: 
20. Oktober 2007

Altdorf
Grundstück Nr.: S5884.1201, Sonderrecht an der 41⁄2-Zimmer-Wohnung 2.A im 2. 
Obergeschoss und Nebenraum (dunkelgrün), 114⁄1000 Miteigentum an Nr. 98.1201; 
Grundstück Nr.: M5898.1201, Autoabstellplatz P7, 2⁄24 Miteigentum an Nr. 
S5889.1201

Veräusserin: 
CAS, Chappuis Aregger Solèr Immobilien AG, Obergrundstrasse 73, 6000 Luzern 4

Erwerber: 
Müller-Marty Leo Franz und Margrit Maria, Hofstatt 5, 6467 Schattdorf

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
21. Mai 2013, 24. August 2015

Andermatt
Grundstück Nr.: S2859.1202, Sonderrecht an Residence R2-02-01, 25.35⁄10000 Mit-
eigentum an Nr. 253.1202; Grundstück Nr.: S2899.1202, Sonderrecht an Loft  
R2-03-03, 40.81⁄10000 Miteigentum an Nr. 253.1202

Veräusserin: 
Bellevue Hotel & Appartement Development AG, c/o Andermatt Swiss Alps 
AG, Gotthardstrasse 2, 6490 Andermatt
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Erwerberin: 
Acuro Immobilien AG, Bahnhofplatz 3, 6460 Altdorf

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
9. September 2010

Andermatt
Grundstück Nr.: S2857.1202, Sonderrecht an Residence R1-02-01, 47.28⁄10000 Mit-
eigentum an Nr. 253.1202; Grundstück Nr.: S2898.1202, Sonderrecht an Resi- 
dence R2-03-02, 48.26⁄10000 Miteigentum an Nr. 253.1202

Veräusserin: 
Bellevue Hotel & Appartement Development AG, c/o Andermatt Swiss Alps 
AG, Gotthardstrasse 2, 6490 Andermatt

Erwerberin: 
Waterfordchedi AG, Baarerstrasse 139, 6300 Zug

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
9. September 2010

Andermatt
Grundstück Nr.: S1141.1202, Sonderecht an Garage Nr. 10. G10 (rot), 2,5⁄1000 Mit-
eigentum an Nr. 579.1202; 

Veräusserer: 
Marty-Zgraggen Walter Nikolaus, Oberalpstrasse 59, 6490 Andermatt

Erwerber: 
Imhasly-Marty Adrian und Jacqueline, Geissmatt 9, 6472 Erstfeld

Eigentumserwerb durch den Veräusserer: 
9. April 1974

Grundstück Nr.: S1146.1202, Sonderrecht an der 21⁄2-Zimmer-Wohnung mit Balkon 
und Abstellraum sowie Kellerabteil Nr. 4, A4 (rot), 22,5⁄1000 Miteigentum an Nr. 
579.1202

Veräusserer: 
Marty-Zgraggen Walter Nikolaus und Elsa Marie, Oberalpstrasse 59, 6490 An-
dermatt

Erwerber: 
Imhasly-Marty Adrian und Jacqueline, Geissmatt 9, 6472 Erstfeld

Eigentumserwerb durch die Veräusserer: 
27. Februar 2008
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Andermatt
Grundstück Nr.: S1134.1202, Sonderrecht an Garage Nr. 3. G3 (blau), 2,5⁄1000 Mit-
eigentum an Nr. 579.1202; Grundstück Nr.: S1158.1202, Sonderrecht an 41⁄2 Zim-
mer-Wohnung mit Balkon und Abstellraum und Kellerabteil Nr. 1 B1 (grün), 37,5⁄1000 
Miteigentum an Nr. 579.1202

Veräusserin: 
Müller-Brack Renate, Aarauerstrasse 14, 5200 Brugg AG

Erwerberin: 
Hänni-Müller Susanne Renate, Nelkenstrasse 5, 5212 Hausen AG

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
24. November 2000, 10. Oktober 2014

Attinghausen
Grundstück Nr.: 836.1203, 333 m2, Plan Nr. 5, Wehrheim, Gebäude Vers.Nr. 1082, 
Walter-Fürststrasse 6a, Gartenanlage

Veräusserer: 
Gisler-Lötscher Werner David, Saigweg 7, 6207 Nottwil

Erwerber: 
Kieliger Roger und Käslin Regula Helena, Wehrheim 6a, 6468 Attinghausen

Eigentumserwerb durch den Veräusserer: 
20. Januar 1983, 21. Juni 2004, 28. August 2014

Erstfeld
Grundstück Nr.: 521.1206, 1 344 m2, Plan Nr. 13, Viehweide, Gebäude Vers.Nr. 
975, Gartenanlage, Strasse, Weg; Grundstück Nr.: 522.1206, 941 m2, Plan Nr. 13, 
Viehweide, Gartenanlage; Grundstück Nr.: 523.1206, 545 m2, Plan Nr. 13, Vieh-
weide, Gebäude Vers.Nr. 969, Gebäude Vers.Nr. 970, Gartenanlage, Strasse, 
Weg; Grundstück Nr.: 524.1206, 917 m2, Plan Nr. 13, Viehweide, Gebäude Vers.Nr. 
971, Gebäude Vers.Nr. 973, Gebäude Vers.Nr. 974, Schmiedgasse 10, Gartenanla-
ge, Wasserbecken, übrige befestigte Flächen; Grundstück Nr.: 529.1206, 122 m2, 
Plan Nr. 13, Viehweide, Strasse, Weg, Gartenanlage, 1⁄3 Miteigentumsanteil

Veräusserer: 
Stöckli Walter, Schmiedgasse 10, 6472 Erstfeld

Erwerberin: 
GAMMA AG Immobilien, Bötzlingerstrasse 3, 6467 Schattdorf

Eigentumserwerb durch den Veräusserer: 
30. April 1971, 28. Februar 1979, 10. November 2000



Erstfeld
Grundstück Nr.: 526.1206, 139 m2, Plan Nr. 13, Viehweide, Gartenanlage; Grund-
stück Nr.: 529.1206, 122 m2, Plan Nr. 13, Viehweide, Strasse, Weg, Gartenanlage, 
1⁄3 Miteigentumsanteil; Grundstück Nr.: 1226.1206, 348 m2, Plan Nr. 13, Viehweide, 
Gebäude Vers.Nr. 981, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage, Strasse, Weg; 
Grundstück Nr.: 1227.1206, 8 m2, Plan Nr. 13, Viehweide, übrige befestigte Flächen

Veräusserin: 
W.A.S. Immobilien + Treuhand AG, Schmiedgasse 10, 6472 Erstfeld

Erwerberin: 
GAMMA AG Immobilien, Bötzlingerstrasse 3, 6467 Schattdorf

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
11. August 1978, 9. November 1978, 23. Dezember 1980

Erstfeld
Grundstück Nr.: S1827.1206, Sonderrecht an der 41⁄2-Zimmer-Wohnung im 1. Ober-
geschoss und Nebenraum, 194⁄1000 Miteigentum an Nr. 486.1206; Grundstück Nr.: 
S1831.1206, Sonderrecht an Garage und Abstellraum Nr. 3 im Erdgeschoss, 12⁄1000 
Miteigentum an Nr. 486.1206

Veräusserin: 
Bau AG Immobilien und Verwaltungen, Vordere Hofstatt 1, 6472 Erstfeld

Erwerber: 
Gwerder-Zgraggen Alfred Paul und Verena Aloisia Nina, Aecherliweg 25, 6472 
Erstfeld

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
1. Mai 1995

Erstfeld
Grundstück Nr.: 607.1206, 515 m2, Plan Nr. 15, Brämenhofstatt, Gebäude Vers.Nr. 
1264, Leonhardstrasse 46, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Strasse, Weg

Veräusserer: 
Erben des Loosli Ernst

Erwerber: 
Inderkum Bruno, Gotthardstrasse 100, 6474 Amsteg; Loosli Claudia, Gott-
hardstrasse 100, 6474 Amsteg

Eigentumserwerb durch die Veräusserer: 
8. Dezember 1999, 19. Dezember 2010, 25. März 2011

112� Administrativer Teil



Flüelen
Grundstück Nr.: S2139.1207, Sonderrecht an 31⁄2-Zimmer-Wohnung im 3. Ober-
geschoss und Nebenraum (Haus B, lila), 40.2⁄1000 Miteigentum an Nr. 156.1207; 
Grundstück Nr.: M2156.1207, Autoeinstellplatz Nr. 14, 1⁄22 Miteigentum an Nr. 
S2142.1207

Veräusserin: 
Schibli Support AG, Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach

Erwerber: 
Zgraggen-Walker Rolf, Teiftalgasse 13, 6467 Schattdorf

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
14. Mai 2014

Schattdorf
Grundstück Nr.: S3723.1213, Sonderrecht an der Garage Nr. 4 im Erdgeschoss, 
31⁄1000 Miteigentum an Nr. 1985.1213; Grundstück Nr.: S3730.1213, Sonderrecht an 
der 41⁄2-Zimmer-Wohnung im Attikageschoss und Nebenraum (grün), 357⁄1000 Mit-
eigentum an Nr. 1985.1213

Veräusserin: 
solcasa AG, Kapuzinerweg 16, 6460 Altdorf

Erwerber: 
Gisler-Tresch Alois Nikolaus und Erika Maria, Hünistrasse 21, 6473 Silenen

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
3. Mai 2013

Schattdorf
Grundstück Nr.: 348.1213, 668 m2, Plan Nr. 29, Oberdorf, Gebäude Vers.Nr. 1043, 
Langgasse 12, Gebäude Vers.Nr. 1447, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, 1⁄2 
Miteigentumsanteil

Veräusserer: 
Erben des Lustenberger-Scheiber Josef Gottfried

Erwerber: 
Lustenberger Thomas, Langgasse 12, 6467 Schattdorf

Eigentumserwerb durch die Veräusserer: 
16. September 2014

Schattdorf
Grundstück Nr.: 348.1213, 668 m2, Plan Nr. 29, Oberdorf, Gebäude Vers.Nr. 1043, 
Langgasse 12, Gebäude Vers.Nr. 1447, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen,  
1⁄2 Miteigentumsanteil
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Veräusserer: 
Lustenberger Thomas, Langgasse 12, 6467 Schattdorf

Erwerberin: 
Lustenberger Julia, Langgasse 12, 6467 Schattdorf

Eigentumserwerb durch den Veräusserer: 
24. Dezember 2015

Schattdorf
Grundstück Nr.: 210.1213, 12 143 m2, Plan Nr. 39, Grund, Acker, Wiese, Weide, 
Gartenanlage, 4⁄5 Miteigentumsanteile; Grundstück Nr.: 1652.1213, 2 487 m2, Plan 
Nr. 39, Grund, Gebäude Vers.Nr. 922, Gotthardstrasse 11, Gebäude Vers.Nr. 923, 
Gebäude Vers.Nr. 925, Acker, Wiese, Weide, übrige befestigte Flächen, Garten-
anlage, 4⁄5 Miteigentumsanteile; Grundstück Nr.: 1655.1213, 4 893 m2, Plan Nr. 39, 
Hofstatt, Acker, Wiese, Weide, Strasse, Weg, Trottoir, 4⁄5 Miteigentumsanteile

Veräusserin: 
Gisler Kost Rita, Unter Winkel 2, 6454 Flüelen

Erwerber: 
Gisler Marosevic Lydia, Dorfstrasse 25, 6467 Schattdorf; Bürkli-Gisler Agnes 
Helen, Lindenfeldstrasse 12, 6274 Eschenbach; Gisler Helena, Arbentalstrasse 
323, 8045 Zürich; Gisler Walter Josef, Dorfstrasse 25, 6467 Schattdorf

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
15. Oktober 1996

Spiringen
Grundstück Nr.: 518.1218, 487 m2, Plan Nr. 31, Ratzi, Gebäude Vers.Nr. 816, 
Ratzistrasse 31, Acker, Wiese, Weide

Veräusserin: 
Hauser-Dietschi Irene, Utzigen 11, 6460 Altdorf

Erwerber: 
Hauser Fabian Fritz, Winkel 5, 6460 Altdorf 

Eigentumserwerb durch die Veräusserin: 
22. November 1983, 10. August 2001

Unterschächen
Grundstück Nr.: 95.1219, 62 m2, Plan Nr. 3, Bielen, Gebäude Vers.Nr. 472, Acker, 
Wiese, Weide; Grundstück Nr.: D739.1219, 62 m2, Plan Nr. 27, Lauwi, Baurecht für 
Hütte, auf 30 Jahre, zulasten Nr. 668.1219
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Veräusserer: 
Imholz-Wyer Ernst, Mätteli 6, 6465 Unterschächen

Erwerber: 
Imholz Iwan, Mätteli 6, 6465 Unterschächen

Eigentumserwerb durch den Veräusserer: 
1. April 1992, 16. März 1998

Altdorf, 22. Januar 2016	 Amt für das Grundbuch

Handelsregister

Das Amt für Justiz, Abt. Justiz und Handelsregister, veröffentlicht folgende im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt publizierte Eintragungen:

Schweizerisches Handelsamtsblatt Nr. 8 vom 13. Januar 2016, Seite 17

8. Januar 2016

Alvest AG,
in Altdorf (UR), CHE-102.587.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, 
Publ. 2552781). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hutab, 
Michael, von Fischenthal, in Hünenberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu 
zweien.

8. Januar 2016

Lorbis GmbH,
in Isenthal, CHE-324.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
211 vom 31.10.2013, Publ. 1155829). Domizil neu: alter Landweg 4a, 6461 Isenthal. 
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bissig, Martin, von 
Isenthal, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, 
mit 10 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–. Eingetragene Personen neu oder mutie-
rend: Loretz, Stefan, von Silenen und Vals, in Isenthal, Gesellschafter und Ge-
schäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.– [bisher: 
Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 
10 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–].
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8. Januar 2016

Wyss Haustechnik AG,
in Erstfeld, CHE-395.026.117, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 7 
vom 13.1.2015, Publ. 1924861). Domizil neu: Fraumattstrasse 28, 6472 Erstfeld.

8. Januar 2016

Sirelson Trans Service,
in Erstfeld, CHE-219.678.027, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, 
Publ. 1870723). Das Einzelunternehmen ist infolge Geschäftsaufgabe erloschen.

Schweizerisches Handelsamtsblatt Nr. 9 vom 14. Januar 2016, Seite 17/18

11. Januar 2016

AMS Asset Management Support GmbH, 
bisher in Goldach, CHE-109.311.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(SHAB Nr. 185 vom 24.9.2012, Publ. 6860974). Statutenänderung: 8.1.2016. 
Übersetzungen der Firma neu: (AMS Asset Management Support S.à.r.l.) (AMS 
Asset Management Support Ltd. Liab. Company). Sitz neu: Sisikon. Domizil neu: 
Dammstrasse 13, 6452 Sisikon. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Ver-
waltung von Vermögen, die Anlage- und Finanzberatung, Schulungen und die 
Herausgabe von Publikationen sowie alle artverwandten Geschäfte. Die Gesell-
schaft kann ausserdem jede Geschäftstätigkeit ausüben, welche der Entwick-
lung und dem Zweck des Unternehmens dienlich ist. Die Gesellschaft kann 
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, 
sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft 
kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und ver-
walten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vorneh-
men sowie Garan-tien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte 
eingehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Ge-
sellschafter erfolgen schriftlich oder mit anderen Übertragungsmitteln. Ausge-
schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bosshart, Jürg, von Fischin-
gen, in Feldkirch (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit 
Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je Fr. 100.–. Eingetragene Personen 
neu oder mutierend: Eberle, Roger, von Häggenschwil, in Sisikon, Gesellschafter 
und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stamm-
anteilen zu je Fr. 100.– [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzel-
unterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je Fr. 100.–]; Eberle, Corinne, von Häg-
genschwil, in Sisikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunter- 
schrift, mit 90 Stammanteilen zu je Fr. 100.–.
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11. Januar 2016

Hotel Höfli Altdorf AG,
in Altdorf (UR), CHE-109.348.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, 
Publ. 1893839). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wun-
derlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien; Schuler, Johann Peter, von Spiringen, in Altdorf (UR), Präsident, 
mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lauener, Anna 
Maria, von Altdorf (UR), in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektiv-
unterschrift zu zweien; Lauener, Marco, von Altdorf (UR), in Altdorf (UR), Präsident 
des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lauener, Max, von Altdorf 
(UR), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu 
zweien; Zimmermann, René, von Fisibach, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungs-
rates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler-Schuppisser, Maria, von Spiringen 
und Niederrohrdorf, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektiv-
unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

11. Januar 2016

SNOWTOWN AG, 
in Andermatt, CHE-112.098.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 4.2.2011, 
Publ. 6019164). Statutenänderung: 11.1.2016. Firma neu: COCONUZZ AG. Domizil 
neu: Eiboden, 6490 Andermatt. Aktien neu: 10 Namenaktien zu Fr. 10 000.– [bis-
her: 10 Inhaberaktien zu Fr. 10 000.–]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der 
Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

11. Januar 2016

AMS Asset Management Support GmbH, 
in Sisikon, CHE-367.837.932, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 68 
vom 9.4.2010, Publ. 5578194). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird 
der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.

Schweizerisches Handelsamtsblatt Nr. 11 vom 18. Januar 2016, Seite 19

13. Januar 2016

Mailyn Streit, myPIANOline Klavierlernmethode, 
in Bauen, CHE-470.818.887, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 25 vom 6.2.2014, Publ. 
1330199). Firma neu: M. Streit, myPIANOline, Klavierakademie. Zweck neu: Be-
trieb einer Musikakademie mit der über Jahren entwickelten Klavierlehrmethode; 
Kauf und Verkauf sowie Entwicklung von Lernmaterial und Noten; Verlag für die 
myPIANOline®-Lehrmittel, Klavierschulen, Spielbände und Konzertliteratur sowie 
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weitere Publikationen; Betrieb von Klavierschulen mit der Schneemann-Methode® 
von myPIANOline®; Verwaltung der Eigenmarke myPIANOline® und Vergabe von 
Lizenzen derselben. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Streit, Bernhard, 
von Toffen, in Bauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

13. Januar 2016

MANA DESIGN URI, Nadia Mattli, 
in Attinghausen, CHE-179.954.325, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 209 vom 
29.10.2013, Publ. 1151379). Sitz neu: Schattdorf. Domizil neu: Rossgiessenstrasse 
10, 6467 Schattdorf.

Schweizerisches Handelsamtsblatt Nr. 12 vom 19. Januar 2016, Seite 17

14. Januar 2016

Reiki-Therapeutin Manuela Imholz, 
in Bürglen (UR), CHE-336.368.686, Plätzligasse 6, 6463 Bürglen UR, Einzelunter-
nehmen (Neueintragung). Zweck: Behandlungen und Ausbildungen in Reiki. Be-
ratungen und Ausbildungen in Tarot und Engel. Eingetragene Personen: Imholz, 
Manuela, von Isenthal, in Schattdorf, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.

14. Januar 2016

Alplight AG, 
in Altdorf (UR), CHE-112.822.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.4.2014, 
Publ. 1474811). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2015 unter-
steht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine einge-
schränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner ( CH-130.0.000.585-
9), in Schwyz, Revisionsstelle.

14. Januar 2016

Immobilien Treuhand Naef, 
in Altdorf (UR), CHE-238.741.293, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 174 vom 
10.9.2014, Publ. 1707495). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschrif-
ten: Stadelmann, Dorothea, von Nottwil, in Altdorf (UR), mit Einzelprokura.

14. Januar 2016

Projekta AG Ingenieure und Planer, 
in Altdorf (UR), CHE-106.223.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 3.12.2015, 
Publ. 2516407). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Renato, 
von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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14. Januar 2016

TAXI ZENTRALE URI, Naef,
in Altdorf (UR), CHE-113.047.626, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 174 vom 10.9.2014, 
Publ. 1707501). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stadel-
mann, Dorothea, von Nottwil, in Altdorf (UR), mit Einzelprokura.

14. Januar 2016

Inauen Elektrokontrollen GmbH in Liquidation, 
in Altdorf (UR), CHE-110.038.720, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 141 vom 24.7.2013, Publ. 994197). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft 
wird gelöscht.

Altdorf, 22. Januar 2016	 Amt für Justiz
			   Abteilung Justiz und Handelsregister

Bau- und Planungsrecht

Auflage- und Einspracheverfahren

Schutzmassnahmen für das Naturschutzgebiet Oberalppass  
in der Gemeinde Andermatt
Der Regierungsrat legt, gestützt auf Artikel 10 und 11 des Gesetzes vom 18. Okto-
ber 1987 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; RB 10.5101), das Reglement 
über den Schutz der Flachmoore auf dem Oberalppass, Gemeinde Andermatt, 
zusammen mit dem dazugehörenden Schutzzonenplan am 22. Januar 2016 öf-
fentlich auf. Während der Einsprachefrist von 30 Tagen kann

a) �Einsicht genommen werden in das vorgesehene Schutzreglement und den da-
zugehörenden Schutzzonenplan, die bei der Gemeindekanzlei Andermatt und 
der Justizdirektion Uri, Abteilung Natur- und Heimatschutz, Rathausplatz 5, 
6460 Altdorf, aufliegen;

b) beim Regierungsrat des Kantons Uri schriftlich Einsprache erhoben werden.

Altdorf, 22. Januar 2016	 Justizdirektion Uri
			   Dr. Heidi Z’graggen, Landammann
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Bauplanauflagen

Nach Artikel 103 des Planungs- und Baugesetzes (RB 40.1111) und Artikel 76 des
Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (RB 9.2111)
werden folgende Bauvorhaben veröffentlicht:

Altdorf
n �Bauherrschaft: Kempf-Muheim Nikolaus und Veronika, Ringligasse 10, Altdorf 

Bauvorhaben: Anbau an Ökonomiegebäude 
Bauplatz: Ringligasse 10, Parzelle 74 
Bemerkungen: profiliert 

Bürglen
n �Bauherrschaft: Gisler Josef, Rotbuchstrasse 36, 8037 Zürich 

Bauvorhaben: Neubau Velounterstand 
Bauplatz: Löwenmattweg 25, Parzelle L765.1205 
Bemerkungen: profiliert 

Flüelen
n �Bauherrschaft: Arnold-Tresch Philippe und Vanessa, Höhenstrasse 51, Flüelen 

Bauvorhaben: An-/Aufbau Autounterstand und Wohnraum 
Bauplatz: Höhenstrasse 51, Parzelle 295 
Bemerkungen: profiliert 

Isenthal
n �Bauherrschaft: Bissig Josef und Gisler Priska, Alter Landweg 7, Isenthal,  

Bissig Christoph und Amrein Susanne, Reussacherstrasse 63, Attinghausen 
Bauvorhaben: Doppeleinfamilienhaus 
Bauplatz: Alter Landweg, Parzelle 108 
Bemerkungen: geändertes Projekt, profiliert

n �Bauherrschaft: Muther-Imhof Josef, Schluchen 4, Isenthal 
Bauvorhaben: Bewirtschafterweg 
Bauplatz: Schluchen, Parzelle 298 
Bemerkungen: Baute ausserhalb der Bauzone

n �Bauherrschaft: Verein Isenthal Tourismus, Walter Zurfluh,  
Dorfstrasse 3, Isenthal 
Bauvorhaben: Fahrnisbauten Themenweg 
Bauplatz: Saum, Birchi, Ringli, Schluchen, St. Jakob, 
Bemerkungen: Baute ausserhalb der Bauzone
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Schattdorf
n �Bauherrschaft: von Wyl-Lippitz Peter und Cornelia, Allmendstrasse 18, 

Schattdorf 
Bauvorhaben: Um- und Anbau Zweifamilienhaus 
Bauplatz: Allmendstrasse 18, Parzelle 1022 
Bemerkungen: profiliert

Seedorf
n �Bauherrschaft: Furrer-Müller Stefan und Karin, A Pro Strasse 36, Seedorf 

Bauvorhaben: Neubau Doppeleinfamilienhaus 
Bauplatz: Zwyssigmatte 1A, Parzelle 33 
Bemerkungen: profiliert

n �Bauherrschaft: Zwyssig-Inderbitzin Marco und Simone, Steinhofstrasse 5, 
6003 Luzern 
Bauvorhaben: Neubau Doppeleinfamilienhaus 
Bauplatz: Zwyssigmatte 1B, Parzelle 33 
Bemerkungen: profiliert

Spiringen
n �Bauherrschaft: Verkehrsverein Urnerboden, Dorfstrasse 26, Urnerboden 

Bauvorhaben: Neubau Klettersteig Zingelstöckli 
Bauplatz: Zingelstöckli, Urnerboden 
Bemerkungen: Baute ausserhalb der Bauzone

Innert 20 Tagen können schriftlich eingegeben werden:

a) �privatrechtliche Einsprachen in zweifacher Ausfertigung beim zuständigen Land-
gerichtspräsidium (Uri oder Ursern) mit Eingabekopie an die Gemeindebaube-
hörde der betreffenden Gemeinde. Privatrechtliche Baueinsprachen sind im 
Rahmen der ZPO kostenpflichtig.

b) �Einsprachen aufgrund der Gemeindebauordnung oder anderer öffentlich-recht-
licher Bestimmungen bei der Gemeindebaubehörde der betreffenden Gemein-
de.

Altdorf, 22. Januar 2016



Submissionen

Arbeitsausschreibung

Sanierung Wärmeerzeugungsanlagen Schulareal Feldli/Hagen
Veranstalter und Vergabestelle:
Die Einwohnergemeinde Altdorf, vertreten durch die Bauabteilung, Gemeinde-
hausplatz 4, Postfach 458, 6460 Altdorf, eröffnet unter Vorbehalt der notwendigen 
Genehmigungen die Konkurrenz zur Ausführung folgender Arbeiten:

Objekt: 
Sanierung Wärmeerzeugungsanlagen Schulareal Feldli/Hagen, Seedorferstrasse 
1a, 6460 Altdorf

Verfahren: 
Die Aufträge werden im offenen Verfahren gemäss der Submissionsverordnung 
des Kantons Uri vom 15. Februar 2006 (SubV. RB 3.3112) vergeben. 
Die Aufträge sind dem GATT/WTO-Übereinkommen unterstellt.

Arbeitsgattungen:
BKP 240 Heizungsanlagen

Varianten:
Unternehmervarianten sind nur zulässig, wenn auch die Amtsvariante als Grund-
angebot eingereicht wird.

Teilangebote:
Teilangebote werden nicht akzeptiert.

Ausführungstermin:
Mai 2016 bis September 2016

Eignungskriterien: 
Ausreichende Erfahrungen der sach- und zeitgerechten Ausführung von Leistun-
gen der ausgeschriebenen Art in ähnlicher Grösse und Komplexität. Das anbieten-
de Unternehmen hat diesen Nachweis mit erfolgreich abgeschlossenen Referenz-
objekten zu erbringen. Beurteilung: erfüllt oder nicht erfüllt.

Versand und Bezug der Submissionsunterlagen: 
Anmeldung zum Bezug der Submissionsunterlagen erwünscht bis spätestens Frei-
tag, 12. Februar 2016, schriftlich bei der Bauabteilung, Gemeinde Altdorf, Gemein-
dehausplatz 4, Postfach 458, 6460 Altdorf, oder per Mail an elif.teke@altdorf.ch.
Die Submissionsunterlagen werden am Montag, 22. Februar 2016, digital auf einer 
CD mit A-Post versandt.

Eingabe: 
Termin: 	 Montag, 7. März 2016, bis spätestens 16.00 Uhr, 
Ort: 	� Gemeindeverwaltung Altdorf, Bauabteilung, Gemeindehausplatz 4, 

Postfach 458, 6460 Altdorf. 
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Massgebend ist der Eingang bei der Bauabteilung. Das Datum des Poststempels 
ist nicht massgebend. Später eintreffende Angebote werden nicht berücksichtigt. 
Das Offertformular ist vollständig auszufüllen. Das Angebot ist in einem verschlos-
senen Kuvert, mit der Aufschrift «Sanierung Wärmeerzeugungsanlage Feldli/Ha-
gen» und mit dem Vermerk der «BKP-Nummer und Arbeitsgattung» einzureichen.

Offertöffnung: 
Termin: 	 Dienstag, 8. März, 14.00 Uhr
Ort: 	� Sitzungszimmer Parterre Nord des Fremdenspitals, Gemeindehausplatz 4, 

6460 Altdorf. 
Die Anbietenden und die Vertretungen der Berufsverbände können bei der Offert-
öffnung anwesend sein.

Subunternehmer:
An Subunternehmer und Materiallieferanten werden keine Submissionsformulare 
abgegeben. Die Adressen der Submittenten werden vor der Offertöffnung nicht 
bekanntgegeben. 

Zuschlagskriterien: 
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag. Dabei gelten für die 
Bewertung folgende Kriterien:
Preis:		  80 %
Referenzen Schlüsselperson: 	 20 %

Verfahrenssprache:
Deutsch. Die Angebote und Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen.

Garantien:
Es werden keine finanziellen Garantien verlangt.

Begehung: 
Es findet keine Begehung statt.

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im Amtsblatt 
des Kantons Uri bei der paritätischen Kommission des öffentlichen Beschaffungs-
wesens, c/o Mario Bachmann, Präsident, Rathausplatz 7, 6460 Altdorf, Telefon 
041 870 56 56, schriftlich Einsprache eingereicht werden (Artikel 45 der Submis-
sionsverordnung des Kantons Uri).

Résumé
Service organisateur:
Municipalité de Altdorf représentée par le département des constructions, Ge-
meindehausplatz 4, boîte postale 458, 6460 Altdorf

Objet du marché: réaménagement système de chauffage, Seedorferstrasse 1a, 
6460 Altdorf.
CFC 240 système de chauffage
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Obtention et envoi du dossier d’appel d’offres:
Municipalité de Altdorf, Département des constructions, Gemeindehausplatz 4
Boîte postale 458, 6460 Altdorf
Mail: elif.teke@altdorf.ch jusqu’au 12 février 2016 dernier délais

Délai de clôture pour le dépôt des offres 
Jusqu’au lundi 7 mars 2016, 16.00 heures dernier délais

Altdorf, 22. Januar 2016	  	 Gemeinderat Altdorf

Arbeitsausschreibung

Wasserversorgung Andermatt Hospental, Netzverbund und Anlagebau 
Los 6, Bielen Hospental bis Schafboden Hospental
Die Einwohnergemeinde Hospental eröffnet unter Vorbehalt der notwendigen Be-
willigungen die Konkurrenz für die Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten im Zu-
sammenhang mit dem Neubau der Leitungsanlagen Wasserversorgung Ander-
matt Hospental, Netzverbund und Anlagebau Los 6, Bielen Hospental bis 
Schafboden Hospental.

Name und Adresse der Vergabestelle:
Einwohnergemeinde Hospental, Wasserversorgung, Kirchgasse 10, 6490 Andermatt.

Verfahrensart:
Offenes Verfahren gemäss der Submissionsverordnung des Kantons Uri.

Auftragsbezeichnung:
Wasserversorgung Andermatt Hospental, Netzverbund und Anlagebau Los 6, Bie-
len Hospental bis Schafboden Hospental.

Gegenstand und Umfang des Auftrags:
Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten.

Ungefähre Hauptmasse: 
n Aushub ca. 10 700 m3, Total Hauptgrabenlängen ca. 1450 m
n �Liefern, Verlegen Abwasserleitung DN 200 mm (PE, S8 verschweisst), Länge ca. 

1250 m
n �Liefern, Verlegen Wasserversorgungsleitung DN 300 mm (duktile Gussrohre mit 

Tonerdeschmelzzementauskleidung und Faserzementumhüllung), Länge ca. 
1450 m

n Neue Kabelblockanlage Swisscom, Länge ca. 1 230 m
n Neue Kabelrohrleitung Wasserversorgung, Länge ca. 1450 m
n 8 Kontrollschächte DN 1000 mm
n 2 Ortsbetonschächte
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Varianten:
Teilangebote sind nicht zugelassen. 
Unternehmervarianten können zusätzlich zum Amtsvorschlag eingereicht werden. 
Es besteht aber kein Anspruch auf Detailprüfung von Unternehmervarianten durch 
die Vergabestelle.

Ausführungstermine: 
Gemäss Vorgaben in den Submissionsunterlagen.

Arbeitsgemeinschaften, Bietergemeinschaften sind zugelassen.

Eignungskriterien:
n �Erfahrung in sach- und termingerechter Ausführung von Leistungen der ausge-

schriebenen Art.
n �Verfügbarkeit von geeignetem Personal und Infrastruktur für Bauarbeiten sowie 

Rohrleitungsbau. Leistungsfähigkeit Anbieter.
n �Finanzielle Leistungsfähigkeit zur Tragung der mit den ausgeschriebenen Leis-

tungen verbundenen Risiken.
n �Leitungsbau Wasserversorgung DN 300 mm: Nachweis mindestens eines reali-

sierten Referenzprojektes aus dem Druckleitungsbau mit Guss-Steckmuffen-
rohren, schubgesichert, Nennweite grösser oder gleich 200 mm, das durch Per-
sonal des offerierenden Unternehmers/ARGE erstellt wurde.

Zuschlagskriterien:
n Gesamtpreis Angebot					     70 %
n Erfahrung/Referenzen der eingesetzten Schlüsselpersonen 		  20 %
n �Technischer Bericht Bauablauf, Logistikkonzept, Verfügbarkeit,		

Termineinhaltung					     10 %

Bezugsstelle und Preis der Unterlagen:
Interessierte Unternehmen haben sich mit vollständiger Korrespondenz-/Rech-
nungsadresse und Angabe der gewünschten Bezugsform der Submissionsunter-
lagen beim Projektverfasser Baumann Hedinger Gasser AG, 6460 Altdorf, anzu-
melden, Fax 041 874 71 09 oder E-Mail an info@bhg-bauingenieure.ch. Der 
Versand der Submissionsunterlagen an die Unternehmer erfolgt nach Bestellungs- 
eingang.

Kosten für den Bezug der Submissionsunterlagen:
n Variante 1: kostenlos in rein elektronischer Form, alle Daten als pdf auf CD
n �Variante 2: gegen Gebühr von Fr. 300.- exkl. MwSt. in Papierform sowie Daten 

auf CD.

Adresse und Frist zur Einreichung der Offertunterlagen:
n �Frist zur Abgabe: Freitag, 4. März 2016, 15.00 Uhr, Eintreffen der Unterlagen bei der 

Gemeindeverwaltung Andermatt, Kirchgasse 10, 6490 Andermatt. (Hinweis: Mass-
gebend ist nicht der Poststempel, sondern das Eintreffen bei der Vergabestelle!)
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n Postadresse: Gemeindeverwaltung Andermatt, Kirchgasse 10, 6490 Andermatt.
n �Kuvertaufschrift: Offerteingabe Wasserversorgung Andermatt Hospental, 

Netzverbund und Anlagebau Los 6, Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten 
(Mit den Submissionsunterlagen abgegebene Klebeetikette verwenden)

Offertöffnung: 
Montag, 7. März 2016, 14.00 Uhr, im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung, 
6490 Andermatt. Die Anbietenden und die Vertretungen der Berufsverbände kön-
nen bei der Offertöffnung anwesend sein.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

Es findet keine obligatorische Begehung statt.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der 
Publikation im Amtsblatt des Kantons Uri bei der paritätischen Kommission im öf-
fentlichen Beschaffungswesen, c/o Mario Bachmann, Präsident, Rathausplatz 7, 
6460 Altdorf, schriftlich Einsprache eingereicht werden (Art. 63 der Submissions-
verordnung des Kantons Uri).

Dieser Auftrag ist nicht dem Staatsvertragsbereich unterstellt.

Andermatt, 22. Januar 2016	 Gemeinde Hospental

Gerichte

Landgericht Uri

Aufforderung zur Klageantwort

Im Verfahren betreffs Anfechtung der Vaterschaft gemäss Art. 256 ZGB, i. S. M. T., 
Schattdorf, geb. 3. November 2012, vertreten durch Cornelia Näpflin, Altdorf, wird 
der Beklagte Yohanes Fissehaziien, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, aufgefor-
dert, dem Gericht innert 5 Tagen (Nachfrist) eine Klageantwort sowie die verfüg-
baren Beweismittel (beides im Doppel) einzureichen. 

Bei Säumnis wird das Verfahren ohne Weiterungen fortgesetzt.

Der Beklagte kann die Klage auf der Gerichtskanzlei Uri, Rathausplatz 2, 6460 Alt-
dorf, beziehen.

Altdorf, 22. Januar 2016 / LGZ 15 27	 Landgericht Uri
			   Zivilrechtliche Abteilung
			   Die Präsidentin:
			   Agnes H. Planzer Stüssi
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Aufforderung Nachfrist zur Klageantwort 

Im Verfahren betreffs Ehescheidung gemäss Art. 114 ZGB, i. S. Y. T., Schattdorf, 
wird der Beklagte Yohanes Fissehaziien, zurzeit unbekanntes Aufenthaltes, aufge-
fordert, dem Gericht innert 5 Tagen (Nachfrist) eine Klageantwort sowie die verfüg-
baren Beweismittel (beides im Doppel) einzureichen. 

Bei Säumnis wird das Verfahren ohne Weiterungen fortgesetzt.

Der Beklagte kann die Klage auf der Gerichtskanzlei Uri, Rathausplatz 2, 6460 Alt-
dorf, beziehen.

Altdorf, 22. Januar 2016 / LGZ 15 26	 Landgericht Uri
			   Zivilrechtliche Abteilung
			   Die Präsidentin:
			   Agnes H. Planzer Stüssi

Landgerichtspräsidium Uri

Aufforderung zur Stellungnahme

Im Verfahren Kanton Uri / Amt für Justiz, Altdorf, gegen Solar&Consult GmbH, zur-
zeit ohne Domizil, betreffs Mängel in der Organisation der Gesellschaft (Art. 941a 
OR), wird die Gesellschaft – unter Androhung ihrer Liquidation – aufgefordert, in-
nert 10 Tagen den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen bzw. zu den Mög-
lichkeiten gemäss Art. 731b Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 Obligationenrecht (OR, SR 220) 
Stellung zu nehmen. 

Läuft die Frist unbenutzt ab, wird Säumnis angenommen und die Gesellschaft li-
quidiert. 

Die Gesuchsgegnerin kann die Eingabe der Gesuchstellerin auf der Gerichtskanz-
lei Uri, Rathausplatz 2, 6460 Altdorf, beziehen. 

Altdorf, 22. Januar 2016 / LGP 16 3	 Landgerichtspräsidium Uri
			   Die Präsidentin:
			   Agnes H. Planzer Stüssi
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Staatsanwaltschaft

Strafbefehlspublikation (Art. 88 StPO)

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri hat am 14. Oktober 2015 in der Strafsache 
gegen XHIXHA Faik, geboren am 19. Oktober 1973, in Tirana, von Albanien, des 
Ramazan Xhixha und der Mereme Xhixha, Operaio, zuletzt wohnhaft gewesen in 
IT-54100 Massa, Via Modena 9, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, folgenden 
Strafbefehl erlassen:

1. �XHIXHA Faik wird wegen grober Verkehrsregelverletzung durch Überschreiten 
der signalisierten Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn (Art. 27 Abs. 1, 32 Abs. 
2 SVG, Art. 4a Abs. 5 VRV, Art. 22 SSV) schuldig befunden.

2. �XHIXHA Faik wird gestützt auf Art. 90 Abs. 2 SVG bestraft mit einer Geldstrafe 
von 20 Tagessätzen à Fr. 80.–. Die Geldstrafe wird bedingt ausgesprochen bei 
einer Probezeit von 2 Jahren. 

3. �Zusätzlich wird eine Busse ausgesprochen von Fr. 600.–. Bei Nichtbezahlen der 
Busse beträgt die Ersatzfreiheitsstrafe 6 Tage.

4. �Die amtlichen Kosten, bestehend aus 
Sachverhaltsabklärungen Polizei 	 Fr.	 50.– 
Kosten Staatsanwaltschaft 	 Fr.	 250.– 
insgesamt 	 Fr.	 300.– 
werden der beschuldigten Person auferlegt. 

5. �Gegen den Strafbefehl können nach Art. 354 StPO die beschuldigte Person und 
weitere Betroffene bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Ein-
sprache erheben. Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die 
Einsprache der beschuldigten Person. Die Einsprache ist schriftlich in Deutsch 
oder deutsch übersetzt einzureichen. Einsprachen per Fax sind nicht gültig. Ein-
sprachen per E-Mail müssen mit einer anerkannten elektronischen Signatur ver-
sehen sein und über die Zustellplattform www.privasphere.com eingereicht wer-
den. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen und 
vollstreckbaren Urteil.

Altdorf, 22. Januar 2016	 Staatsanwaltschaft Uri
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Strafbefehlspublikation (Art. 88 StPO)

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri hat am 15. Dezember 2015 in der Straf-
sache gegen TAKOUCHOP Dores Dores, zuletzt wohnhaft gewesen in FR-06300 
Nice, 14, Rue St François de Paule, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, folgenden 
Strafbefehl erlassen:

1. �TAKOUCHOP Dores Dores wird wegen einfacher Verkehrsregelverletzung durch 
Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn (Art. 27 Abs. 
1, 32 Abs. 2 SVG, Art. 4a Abs. 5 VRV, Art. 22 SSV) schuldig befunden.

2. �TAKOUCHOP Dores Dores wird bestraft mit einer Busse von Fr. 400.–. Bei 
Nichtbezahlen der Busse beträgt die Ersatzfreiheitsstrafe 4 Tage.

3. �Die amtlichen Kosten, bestehend aus 
Sachverhaltsabklärungen Polizei	 Fr.	 50.– 
Kosten Staatsanwaltschaft	 Fr.	 150.– 
insgesamt	 Fr.	 200.– 
werden der beschuldigten Person auferlegt. 

4. �Gegen den Strafbefehl können nach Art. 354 StPO die beschuldigte Person und 
weitere Betroffene bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich Ein-
sprache erheben. Die Einsprachen sind zu begründen; ausgenommen ist die 
Einsprache der beschuldigten Person. Die Einsprache ist schriftlich in Deutsch 
oder deutsch übersetzt einzureichen. Einsprachen per Fax sind nicht gültig. Ein-
sprachen per E-Mail müssen mit einer anerkannten elektronischen Signatur ver-
sehen sein und über die Zustellplattform www.privasphere.com eingereicht wer-
den. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen und 
vollstreckbaren Urteil.

Altdorf, 22. Januar 2016	 Staatsanwaltschaft Uri
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Schuldbetreibung und Konkurs

Einstellung des Konkursverfahrens

1. �Schuldner: Rosa Mendes António, Staatsbürgerschaft Portugal, geboren am 12. 
September 1952, Oberalpstrasse 61, 6490 Andermatt

2. Datum der Konkurseröffnung: 9. Dezember 2015 
3. Datum der Einstellung: 13. Januar 2016 
4. Frist für Kostenvorschuss: 1. Februar 2016 
5. Kostenvorschuss: Fr. 4 000.–
6. �Bemerkungen: Inhaber des Einzelunternehmens «António Rosa Mendes, Chu-

chichäschtli», mit Sitz in Andermatt UR, Oberalpstrasse 61, 6490 Andermatt

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubi-
ger innert der obgenannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung 
der Kosten den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kosten-
vorschüsse bleibt vorbehalten.

Altdorf, 22. Januar 2016	 Konkursamt Uri 

Rechtsauskunft

Die nächste unentgeltliche Rechtsauskunft des Urner Anwaltsverbandes ist am 
Dienstag, 2. Februar 2016, 14.00 bis 17.00 Uhr.

Rechtsanwältin lic. iur. Monika Ziegler, Bahnhofplatz 3, 6460 Altdorf, 
Telefon 041 870 07 77

Telefonische und schriftliche Auskünfte können aus organisatorischen Gründen 
nicht erteilt werden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.



Wir bauen für Ihre Sicherheit

Gleisbau-Arbeiten 
Strecke Gruonbach–Sisikon
Aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten 
Gründen können wir diverse Arbeiten an 
den Gleisanlagen nur nachts ausführen. Wir 
bemühen uns, die Lärmbelastung so gering 
wie möglich zu halten.
 
Folgender Zeitraum ist betroffen: 
Strecke Gruonbach–Sisikon:
Dienstag/Mittwoch, 26./27. Januar 2016
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis wäh-
rend der Bauzeit.
 
Kontakt
SBB Infrastruktur
Instandhaltung Region Süd,
Niederlassung Erstfeld
Lindenstrasse 15, 6472 Erstfeld
xi038@sbb.ch

Wir bauen für Ihre Zukunft

AlpTransit 
Bauarbeiten an Gleisanlagen
Im Rahmen des Projektes AlpTransit, An-
passung Stammlinie Nord, führen wir in den 
Monaten Januar bis März 2016 im Bereich 
Altdorf–Erstfeld diverse Fahrleitungs- und 
Gleisbauarbeiten aus. Einige Arbeiten kön-
nen aus betrieblichen und sicherheitsrele-
vanten Gründen nur nachts ausgeführt wer-
den. Wir bemühen uns, die Lärmbelastung 
so gering wie möglich zu halten.

Folgender Zeitraum ist betroffen:
29. Januar 2016 bis 31. März 2016 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis wäh-
rend der Bauzeit. 
Kontakt
SBB Infrastruktur
Instandhaltung Region Süd, 
Niederlassung Erstfeld
Lindenstrasse 15, 6472 Erstfeld
xi038@sbb.ch



Wichtige Telefonnummern

Gemeindeverwaltung 041 874 12 12

Schalterzeiten
Montag bis Freitag:  8.30–11.45 Uhr / 13.30–17 Uhr
Donnerstag bis 18 Uhr (vor Feiertagen bis 17 Uhr)

Telefonzeiten
Montag bis Freitag: 8–12 Uhr / 13.30–17 Uhr
Donnerstag bis 18 Uhr (vor Feiertagen bis 17 Uhr)

Kantonale Verwaltung  041 875 22 44

Spitex Uri 041 871 04 04

Hausärztlicher Pikettdienst 041 870 03 03

kontakt uri (Jugendberatung & Suchtberatung) 041 874 11 80

Rufbus 079 762 62 62

Sanitätsnotruf 144

Kantonspolizei 041 875 22 11

Dargebotene Hand 143

Psychotherapeutische Praxis für Einzelne, Paare, Familien 041 870 00 65

stiftung papilio, familie schule therapie  041 874 13 00

041 874 13 13

Schwangerschaftsberatung 041 880 09 55

Zivilstandsamt Uri 041 875 22 80

Fachstelle Kinderschutz 041 875 20 40

Hilfswerk der Kirchen Uri 041 870 23 88

Pro Infirmis, Beratungsstelle Uri, Schwyz 058 775 23 23

Offene Jugendarbeit Altdorf 041 874 12 91

Wichtige Telefonnummern
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stiftung papilio, fachstelle familienfragen



 
 

 Tellbus Uri 
 Schnellbus Altdorf – Luzern 
 

Ihre besten Verbindungen Gültig ab 13. Dezember 2015 bis 10. Dezember 2016 
 
 
Mit dem Tellbus Uri reisen Sie schnell und direkt von Altdorf nach Luzern via Seelisbergtunnel 
und wieder zurück. Die Fahrzeit beträgt nur 45 Minuten. 
 
Die Busse halten an folgenden Haltestellen (in beiden Fahrtrichtungen): 
 
■ Altdorf Telldenkmal 
■ Flüelen Eggberge Talstation (beschränkte Anzahl Park+Rail-Parkplätze) 
■ Luzern Eichhof 
■ Luzern Bahnhof 
 
Fahrplan 

: Verkehrt Montag bis Samstag, ohne allgemeine Feiertage. 
Übrige Verbindungen Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage. 
 
 
Von Altdorf nach Luzern 
Altdorf Telldenkmal ab 06.10 06.40 07.05      08.05 13.05    15.35     16.05 
Flüelen Eggberge Talstation2 ab 06.14 06.44 07.09       ¦  08.09 13.09    15.39     16.09 
Luzern Eichhof1 an 06.45 07.15 07.42       ¦  08.42 13.42    16.12     16.42 
Luzern Bahnhof an 06.50 07.20 07.48      08.48 13.48    16.18     16.48 
 
Altdorf Telldenkmal ab 16.35   17.05  18.05 18.35 19.05 
Flüelen Eggberge Talstation2 ab  16.39   17.09  ¦   18.09 18.39 19.09  
Luzern Eichhof1 an 17.12   17.42  ¦   18.42 19.12 19.42 
Luzern Bahnhof an 17.18   17.48  18.48 19.18 19.48 
 
 
Von Luzern nach Altdorf 
Luzern Bahnhof ab 05.38 06.08 07.08     09.08 12.08    15.38   16.08 
Luzern Eichhof2 ab 05.42 06.12 07.12      ¦  09.12 12.12    15.42   16.12 
Flüelen Eggberge Talstation1 an 06.15 06.45 07.45      ¦  09.45 12.45    16.15   16.45 
Altdorf Telldenkmal an 06.19 06.49 07.49     09.49 12.49    16.19   16.49 
 
Luzern Bahnhof ab 16.38 17.08 17.38         18.08 19.08 
Luzern Eichhof2 ab 16.42 ¦   17.12 17.42         18.12 19.12 
Flüelen Eggberge Talstation1 an 17.15 ¦   17.45 18.15         18.45 19.45 
Altdorf Telldenkmal an 17.19 17.49 18.19         18.49 19.49 
 

1 Nur aussteigen möglich / 2 Nur einsteigen möglich 
 
 
Abonnemente sowie Fahrausweise Altdorf–Luzern sind auch im Schnellbus gültig. Fahrausweise 
können über die SBB-Verkaufsstellen, direkt im Bus oder im Tourismusbüro in Altdorf bezogen wer-
den.  
 
Ihren Fahrplan sowie alle Anschlüsse finden Sie im online Fahrplan www.sbb.ch. Informationen zum 
Tellbus unter www.sbb.ch/tellbus. 
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